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CDU - FRAKTION IN DER 

BEZIRKSVERTRETUNG 

HOHENLIMBURG 
 

Geschäftsführer :  
Jochen Eisermann,  
Holthauser Str, 34,  
58093 Hagen,    
Festnetz 02334 / 43326 
Mobil 0178 4782641  
Email : jocheneisermann@arcor.de 

 

 

Fraktion in der BV     www.cdufraktion-bvho.de 
 
Vorsitzender: Peter Leisten, Lenneuferstr. 30, 58119 Hohenlimburg 
Festnetz 02334/500654; Mobil 01725898113  
Email: peter.leisten@gmx.de 
Bankverbindung:  Volksbank Hohenlimburg (BLZ 45061524) 4000149700 
IBAN DE22 4506 1524 4000 1497 00  
 

 

 
 CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Hohenlimburg      Hohenlimburg, 01.09.2017 
 
 

Herrn Bezirksbürgermeister 
Hermann-Josef Voss 
Rathaus Hohenlimburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Voss, 
 
bitte nehmen Sie folgenden Antrag gemäß § 6 (1) GeschO  für die Sitzung der Bezirksvertretung 
Hohenlimburg am 13.09.2017  auf.  
 

Aufnahme in die Liste der Naturdenkmäler 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Baumgruppe auf dem Grundstück Rüggeweg 4 (im 
südlichen Teil) in die Liste der Naturdenkmäler aufgenommen werden kann und bei positivem Ergebnis das 
Eintragen in die Liste vorzunehmen.  
Bis zum Abschluss der Prüfung ist sicherzustellen, dass die Bäume nicht gefällt werden.  
 
Begründung: 
 
Das Grundstück wurde in 2011 von der Stadt Hagen verkauft. Der Rat der Stadt Hagen hatte seinerzeit 
beschlossen, dass die Aussagen des Exposés im Kaufvertrag und im Grundbuch abgesichert werden. Das 
Exposé sagte zur Bebaubarkeit des Grundstücks unter Anderem aus: eine Bebauung ist auf dem nördlichen 
Teil des Grundstücks zulässig. Dort kann ein Einfamilienhaus errichtet werden. Der südliche Teil soll 
naturnah gestaltet werden. Dort stehen ortsbildprägende Bäume, die erhaltenswert sind.  
Am Montag, 28. August 2017, wurde auf dem Grundstück umfangreich gerodet. Nach Aussagen und 
Befürchtungen aus der Nachbarschaft sollen wohl auch die Bäume gefällt werden. Dieses soll auf jeden Fall 
verhindert werden.  
Derart massives Roden von Sträuchern und Bäumen ist in der Zeit von März bis Ende September gesetzlich 
nicht zulässig. Polizei und Landschaftsschutzbehörde wurden von Bürgern eingeschaltet.  
 
Weiteres ggfs. mündlich  
Mit freundlichen Grüßen,  
Peter Leisten
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